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§ 22 
Voraussetzungen für Bürgerdeputierte 

 
Bürgerdeputierter oder Stellvertreter kann nur werden, wer 
 
a) das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

 
b) seine Hauptwohnung in Berlin hat, 

 
c) nicht dem Abgeordnetenhaus oder einer Bezirksverordnetenversammlung angehört, 

 
d) nicht in derselben Bezirksverwaltung als Beamter oder Angestellter tätig ist, 

 
e) nicht Mitglied oder Prüfer des Rechnungshofs ist. 
 
(1) Das gesetzliche Mindestalter nach Buchstabe a) knüpft an die wahlrechtlichen Vorschriften 
über die Wählbarkeit (passive Wahlrecht) an (ausführlich § 5). Maßgebend ist der Zeitpunkt der 
Wahl in der BVV (nicht etwa der Wahltermin). So ist nicht zu beanstanden, dass eine Person, die 
(erst) im Laufe der Wahlperiode das 18. Lebensjahr vollendet, dann zum Amt eines BD bestimmt 
wird. Dies ist frühestens am Tage des Geburtstages zulässig (§ 181 Abs. 1 BGB). 
 
(2) Die Hauptwohnung in Berlin im Sinne von Buchstabe b) hat derjenige, der  
- eine Wohnung1 bezogen und sich - innerhalb einer Woche - bei der Meldebehörde angemeldet 

hat (§ 11 Abs. 1 Satz 1 Meldegesetz) 
- mehrere Wohnungen hat und eine dieser (von ihm zu bestimmenden) Wohnungen vorwiegend 

benutzt bzw. dort den Schwerpunkt seiner Lebensbeziehungen hat (§ 17 Abs. 2 Meldegesetz). 
Es ist nicht zu beanstanden, wenn die melderechtlichen Voraussetzungen nur im Zweifel durch 
Vorlage eines entsprechenden Nachweises geprüft werden. Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, 
von BD zumindest den eindeutigen Bezug zur Gebietskörperschaft (Stadt Berlin) zu verlangen, sie 
entspricht den Vorschriften anderer Bundesländer über die Voraussetzungen der Mitgliedschaft in 
kommunalen Vertretungskörperschaften2. Eine Person, die im Land Brandenburg wohnt (und le-
diglich im Land Berlin arbeitet), darf somit nicht BD werden (bzw. bleiben). Die Vorschrift greift die 
allgemeine „Landeskinderregelung“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Landeswahlgesetz) auf (ausführlich § 5). 
 
(3) Die zeitidentische Mitgliedschaft in der gesetzgebenden Körperschaft nach Buchstabe c) ist - 
wie nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 Landeswahlgesetz bei BV (ausführlich § 5) - nicht zulässig. Rückt ein 
gewählter BD in das Parlament nach, liegen die Voraussetzungen für ein Verbleiben nicht (mehr) 
vor (ausführlich § 24). Eine parallele Kandidatur wäre dagegen unschädlich, stellt jedoch bereits 
aus temporären Gründen eine Ausnahme dar. 
 
(4) Entsprechendes gilt für (irgend)eine BVV, was sich aus dem insoweit eindeutigen Wortlaut (des 
unbestimmten Artikels) ergibt. Die Inkompatibilität der Mitgliedschaft eines BD in dem Wahlorgan 
desselben Bezirks ergibt sich bereits aus verfassungsrechtlichen Gründen. Der Ausschluss der 
Mitgliedschaft eines BD in der BVV eines anderen Bezirks stößt dagegen auf derartige Bedenken3. 
Die einfachgesetzliche Norm ist jedoch im Vollzug ausnahmslos zu beachten. 
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(5) Wer in einer Bezirksverwaltung als Beamter oder Angestellter mit diversen Verwaltungsvorgän-
gen befasst ist, darf nach Buchstabe d) in einem Gremium des Kontrollorgans des gleichen Be-
zirks nicht wirken, weil sonst laufend Befangenheit anzunehmen wäre. Diese Vorschrift entspricht 
der wahlrechtlichen Unvereinbarkeitsregelung für BV nach § 26 Abs. 4 Satz 1 Landeswahlgesetz 
(Funktionstrennung der „Gewalten“). Zu berücksichtigen ist insbesondere, dass ein Ausschuss der 
BVV Akteneinsichtsrecht hat (ausführlich § 17). Wie BV dürfen auch BD in einer anderen Bezirks-
verwaltung als Beamte oder Angestellte beschäftigt sein. Die Regelung gilt nach der Wortausle-
gung nicht für Arbeiterinnen/Arbeiter, weil sie in der Regel keine zu kontrollierenden Vorgänge be-
arbeiten4. Die differenzierte Bezeichnung von Berufsgruppen geht jedoch nunmehr teilweise ins 
Leere und verursacht eine gewisse Regelungslücke: Im öffentlichen Dienst wird nur noch zwischen 
Beamtinnen/Beamten und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern unterschieden5. Eine Inkompatibilität 
für alle Beschäftigte der Bezirksverwaltung wäre jedoch durch den Sinn der Vorschrift, lediglich 
Angestellten das Amt des BD zu verwehren, nicht gedeckt. Auch nach dem Wegfall der tarifver-
traglichen und rentenversicherungsrechtlichen Unterscheidung kommt es für die wahlrechtliche 
Beurteilung entscheidend darauf an, ob eine in derselben Bezirksverwaltung tätige Person ein be-
sonderes Näheverhältnis zu einem öffentlichen Dienstherrn aufweist, so dass ihr Handeln aus der 
Sicht der mit der Bezirksverwaltung in Kontakt tretenden Einwohnerschaft typischerweise als Äu-
ßerung der als Einheit verstandenen Verwaltung aufgefasst werden muss6. Dabei spielt insbeson-
dere der Umstand eine Rolle, ob ein solcher Beschäftigter hoheitlich tätig ist und insoweit als Mit-
glied des Kontrollorgans selbst initiierte oder zumindest maßgeblich beeinflusste Verwaltungsver-
fahren zu überprüfen hätte bzw. an entsprechenden Vorgängen in der BVV beteiligt wäre oder sind 
grundsätzlich beteiligen dürfte. 
 
(6) Die Vorschrift von Buchstabe e) wurde spät ergänzt7. Die Unvereinbarkeit liegt - wie bei BV - 
unmittelbar auf der Hand: Wer eine Prüfungsaufgabe im Rahmen des dienstlichen Auftrags wahr-
nimmt, kann nicht gleichzeitig ehrenamtlich mit dem gleichen Vorgang8 befasst sein. 
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1 Wohnung ist nach § 16 Meldegesetz jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. Wohn-
wagen und Wohnschiffe sind jedoch nur dann als Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbe-
wegt werden (zumindest hinsichtlich eines Mitglieds des Abgeordnetenhauses der 10. Wahlperiode musste diese Vor-
schrift bereits intensiv geprüft werden...). Ein mobil genutzter Wohnwagen oder ein entsprechend genutztes Wohnschiff 
erfüllen diese Voraussetzungen hingegen nicht, weil es ihnen an der erforderlichen Wohnraumeigenschaft mangelt 
2 vgl. z. B. § 8 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz 
3 Personen dürfen zwar nach § 23 Abs. 3 Satz 2 Landeswahlgesetz nur jeweils in einem Bezirkswahlvorschlag (zu einer 
BVV) benannt sein; in funktionaler Hinsicht besteht jedoch eine deutliche Unterscheidung zu BD, die eine gesetzliche 
Differenzierung rechtfertigen würde 
4 Mudra, Anmerkung zu § 22 
5 nach Art. I Nr. 1 Buchstabe a) des Siebten Gesetzes zur Änderung des Personalvertretungsgesetzes (7. PersVGÄndG) 
vom 17. Juli 2008 (GVBl. S. 206) wurden in § 3 Abs. 1 Satz 1 PersVG die Worte „Angestellte, Arbeiter“ durch das Wort 
„Arbeitnehmer“ ersetzt 
6 für die Unvereinbarkeit eines Beamten oder Angestellten im öffentlichen Dienst mit der Tätigkeit eines ehrenamtlichen 
Richters der Verwaltungsgerichtsbarkeit (vgl. § 22 Nr. 3 VwGO) wurden entsprechende Grundsätze entwickelt; vgl. Be-
schlüsse des OVG Münster vom 11. März 2009 (16 F 5/09) und OVG Berlin-Brandenburg vom 2. November 2005 (4 E 
23/05, NVwZ-RR 12/2009, S. 530); sie sollten sich nunmehr (zumindest bis zur Schließung der aufgetretenen Rege-
lungslücke durch den Gesetzgeber) sinngemäß auch auf die wahlrechtlichen Ausschlussgründe erstrecken 
7 Artikel III des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landeswahlgesetzes vom 17. April 1984 (GVBl. S. 600), obwohl ei-
ne Rechtsgrundlage für die Tätigkeit dieser besonderen verwaltungsinternen Prüftätigkeit bereits wesentlich früher ge-
schaffen wurde; vgl. RHG vom 21. Juli 1966 (GVBl. S. 1145) 
8 so hat der für die Rechnungsprüfung zuständige Ausschuss häufig die Prüfungserinnerungen des Rechnungshofs ein-
schließlich aller Unterlagen aus den Verwaltungsvorgängen auf der Tagesordnung seiner Sitzungen; bei schwerwiegen-
den Verstößen gegen Vorschriften nehmen sich auch andere Ausschüsse (ggf. in nichtöffentlicher Sitzung) dieser Ange-
legenheiten an 
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